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INFO`S

Die Kommunalwahl in Bayern

Ablauf

Grundsätze einer Wahl

Das Grundgesetz schreibt vor, dass allgemein, un-
mittelbar, frei, gleich und geheim gewählt wird. Was 
bedeutet das genau?

•  Allgemein: Alle Bürger besitzen das gleiche 
Stimmrecht unabhängig von Konfession, Bil-
dung, Geschlecht, Sprache, Einkommen, Beruf 
oder politischer Überzeugung.

•  Gleich: Jede Stimme hat den gleichen Zähl- und 
Erfolgswert. 

•  Unmittelbar: Jeder wählt mit seiner Stimme 
unmittelbar, also direkt, ohne Zwischenschaltung 
von Delegierten.

•  Frei: Die Wähler*innen müssen bei ihrer Wahl frei 
von Zwängen sein und dürfen nicht unter Druck 
gesetzt werden. Zudem dürfen offi  zielle Stellen 
und die Verwaltung keine Parteien oder Kandi-
dat*innen benachteiligen.

•  Geheim: Es muss sichergestellt sein, dass Dritte 
die Wahlentscheidung nicht erkennen können. Es 
soll also Niemand nachvollziehen können, wie die 
Einzelnen in der Wahlkabine abgestimmt haben.

Wie wirkt meine Stimme
bei der Wahl?

Die Bürgermeister*innen und die*der Landrät*in
werden in ein Ein-Personen-Amt gewählt.

Dazu benötigen sie 
mehr als die Hälfte 
der Stimmen der 
Wahl für sich. Ist das 
bei der Wahl am 15.3. 
nicht der Fall, wird am 
29.3. eine Stichwahl 
zwischen den jeweils 
zwei Bestplatzierten 
durchgeführt.
Für den Gemeinderat 
oder Kreistag dürfen 
die Wähler*innen so 
viele Stimme abgeben, wie Plätze zu besetzen sind. Da-
bei können die Stimmen auf die Kandidat*innen verteilt 
werden, auch über verschiedene Parteien verteilt.
Wie viele Kandidat*innen einer Partei in den Rat ge-
wählt werden hängt von dem Gesamtstimmenverhält-
nis für die einzelnen Parteien ab.

Es gibt mehrere Möglichkeiten
zu wählen.

Das Verteilen der Stimmen über mehrere Listen
(Parteien) hinweg nennt sich Panaschieren.

Beim sogenannten Kumulieren können einzelnen
Kandidat*innen bis zu drei Stimmen gegeben werden.

Wird ein Listenkreuz (Stimme für eine Partei)
vergeben, erhalten bei der Auszählung alle
Kandidat*innen dieser Liste eine Stimme.

Zur Ermittlung des Wahlergebnisses werden für die Partei-
en alle Stimmen ihrer Kandidat*innen zusammengezählt. 
Das Verhältnis dieser Parteistimmen wird auf die Sitze im 
Rat übertragen, so dass das Verhältnis der Sitze im Rat 
dem Verhältnis der Stimmen für die Parteien entspricht.

Da die Vielzahl der abgegebenen Stimmen in der Regel 
nicht mathematisch exakt sondern mit Rundung auf 
die Plätze projiziert werden kann, wurden verschiedene 
Auszählungsverfahren entwickelt. Bei der Kommunalwahl 
2020 kommt zum ersten Mal das Sainte-Laguë-Verfahren 
zum Einsatz.
Um zu ermitteln welche Kandidat*innen der Parteien in 
den Rat einziehen, werden die Einzelstimmen innerhalb 
der Parteien verglichen.

Aufstellungsversammlungen der Parteien. Hier 
werden die Kandidat*innen gewählt, die zur 
Wahl antreten und die Listenplätze festgelegt

Kleine Parteien benötigen eventuell Unterstüt-
zungsunterschriften, dass sie zur Wahl antreten 
dürfen

Bekanntmachung der eingereichten
Wahlvorschläge durch den Wahlleiter

Wahlbenachrichtigung an die
Wahlberechtigten

15.03.2020 Stimmabgabe im Wahl-
lokal 8 – 18 Uhr oder per Briefwahl

Auszählung durch die
Wahlhelfer

Bekanntgabe
der Ergebnisse

29.03.2020 Durchführung einer
Stichwahl, wenn nötig

01.05.2020
Beginn der neuen Amtszeiten Wird ein Listenkreuz
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Name Stimmen 4 Sitze

Tim 11 Gewählt

Anna 10 Gewählt

Mara 8

Franzi 6

Naya 15 Gewählt

Phillip 12 Gewählt

Adrian 6

Klara 4

Lia 4

Jule 4

Partei Stimmen Sitze
Partei A 80 4
Partei B 40 2
Partei C 80 4

Wahllokale für die 
U18-Wahl:

02.03. Mittelschule Stein 1. & 2. Pause

03.03. Wolfgang-Borchert-Gymnasium
 Langenzenn 1. & 2. Pause

04.03. Dietrich-Bonhoeff er-Gymnasium
 Oberasbach 1. & 2. Pause

05.03. Mittelschule Roßtal 1. & 2. Pause

05.03. Realschule Zirndorf 1. & 2. Pause

05.03. Jugendrotkreuz Großhabersdorf
 (Fernabrünster Str. 11)
 16:30 – 18:30 Uhr

06.03. Dillenbergschule Cadolzburg
 während der Schulzeit

06.03. Deutsche Pfadfi nderschaft
 Sankt Georg Roßtal
 (Sichersdorfer Straße 7b)
 17:00 – 20:00 Uhr

Weitere Infos unter:

www.kjr-fuerth.de

oder scan mich...



Wer Sitzt im Rat?

Gemeinderat:

Anzahl der Mitglieder ist abhängig von
der Einwohnerzahl.

Beispiele:

Tuchenbach (~1350) 12 Sitze

Roßtal (~9900) 20 Sitze

Zirndorf (~25600) 30 Sitze

Bürgermeister*in:

• leitet die Sitzungen des Gemeinderats

• Chef der Gemeindeverwaltung
 (Rathaus).

Kreistag:

Anzahl der Mitglieder ist ebenfalls abhängig 
von der Einwohnerzahl.

Beispiele:

Landkreis Fürth (~117 000) 60 Sitze

Landkreis München (~350 000) 70 Sitze

Landrät*in:

• Leitet die Sitzungen des Kreistags

• Chef der Landkreisverwaltung
 (Landratsamt)

Die Verwaltung im 
Landratsamt oder
Rathaus setzt die
Beschlüsse um.

Was sind Landkreis und Kommune?

Die unterste Verwaltungsebene ist die
Gemeinde. Je nach Größe haben diese das 
Recht sich Markt oder Stadt zu nennen.

Der Chef einer Gemeinde ist die Bürger-
meisterin oder der Bürgermeister.
Bürgermeister und Gemeinderat entscheiden 
über Maßnahmen der Gemeinde zum Wohle 
der Bürgerinnen und Bürger.

Beispiele:

• Wasserversorgung

• Stromversorgung

• Straßenbau

• Kindergärten

• Grund- und Mittelschulen

• Sport- und Freizeitanlagen

• Bücherei

• Baugebiete

• …

Für manche Aufgaben ist eine Gemeinde al-
leine zu klein. Hierfür gibt es Landkreise als 
Zusammenschluss mehrerer Gemeinden.

Der Chef eines Landkreises ist die Landrä-
tin oder der Landrat. Der Landrat und sein 
Kreistag entscheiden über Angelegenheiten, 
denen mehrere Gemeinden gemeinsam nach-
kommen müssen.

Beispiele:

• Müllentsorgung

• Öff entlicher Personennahverkehr

• Realschulen, Gymnasien,
 Förderzentren, Fachoberschulen

• Krankenhaus

• Führerscheinstelle/ KfZ-Zulassung

• Umweltschutz

• …

Was ist die
U18-Wahl?

Mit der U18-Wahl sorgt der Jugendring 
dafür, dass die Belange und Themen, die 
Kinder und Jugendliche bewegen, Öff ent-
lichkeit und Wirksamkeit erfahren.

Kinder und Jugendliche fi nden in Politik
wenig Beachtung, obwohl sie die Zukunft 
unserer Gesellschaft repräsentieren.

U18 funktioniert als Sprachrohr, um die In-
teressen der jungen Menschen ins Bewusst-
sein und in den Vordergrund zu stellen.

Damit sollen die Interessen der jungen 
Menschen in der Politik besser vertreten 
werden.

Wie läuft das ab?

Wahlberechtigte:

alle unter 18-jährigen
Abstimmen über:

• Bürgermeister*in (Abgabe einer Stimme)

• Gemeinderat (Abgabe einer Stimme*)

• Landrät*in (Abgabe einer Stimme)

• Kreistag (Abgabe einer Stimme*)

Zusätzlich werden Themen gesammelt, 
die Kindern und Jugendlichen wichtig 
sind. Diese Themen und Forderungen 
werden nach der Kommunalwahl den neu-
en Mandatsträger*innen zum Start ihrer 
Amtszeit überreicht.

Die Ergebnisse der U18-Wahl werden 
noch vor den Kommunalwahlen im Inter-
net und in der Presse bekannt gegeben.

* Im Gegensatz zur Kommunalwahl ist es uns leider nicht 
möglich für die Räte die korrekte Anzahl der Stimmen mit 
den kompletten Listen auszuwerten und abstimmen zu 
lassen. Das Wahlrecht ist auf der Rückseite erklärt.

 Landkreise

z.B. Landkreis Fürth,
Landkreis Ansbach,

Landkreis Roth

Gemeinden

z.B. Stadt Zirndorf,
Stadt Oberasbach,

Markt Roßtal,
Markt Cadolzburg,

Gemeinde Ammerndorf,
Gemeinde Veitsbronn usw.

Kreisfreie Städte

Stadt Fürth
Stadt Nürnberg

Kreisfreie Städte

sind so groß,
dass sie all diese
Aufgaben alleine

bewältigen können. !

DEINE STIMME
für die

DEMOKRATIE

Herausgeber:
Kreisjugendring Fürth
des Bayerischen Jugendrings K. d. ö. R.
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Die U18-Wahl des KJR Fürth wird gefördert
aus den Mitteln zur Umsetzung des Kinder- 
und Jugendprogramms der Bayerischen
Staatsregierung.


